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Titelzeile

(Wettbewerbswidrigkeit der gezielten Durchsetzung aufgrund tauscheattejes Anzeigenauftragsformulare von
zustandegekommenen Folgevertrage; Umfang des Verbotsausspruchyetrfidige)

Leitsatz

Folgevertrage

1. Ein Gewerbetreibender, der durch tauschende Gestaltungen von Bestellforsydteenatisch und fortlaufend
das Zustandekommen von Insertionsvertragen auch und gerade als Folgeideuirgednstrebt, handelt auch bei
der spateren Durchsetzung der zustande gekommenen Vertrage wettbewgghsenr diese nicht auf Einzelféalle
beschrankt, sondern gleichfalls fortlaufend betrieben wird und wenn er dabenrgeleigneter Weise tber die Art
des Zustandekommens und uber die dabei begriindete Irrtumsmaoglichkeit aufklart.

2. Das Verbot einer bislang vom Verletzer ohne Aufklarung Uber systematisigieeffauschungen beim
Vertragsabschluld vorgenommenen - gleichfalls systematischen - Duntigsder moglicherweise allein aufgrund
der Tauschung zustande gekommenen Vertrage kann einschrankungslos ausgesproeheiege zu finden, &
denen - durch geeignete Aufklarung - das Vorgehen zur Vertragsdurchsetzungtbewerbswidriges Geprage
verlieren kann, ist nicht Sache des Klagers oder des Gerichts, sondern allesRBigkldgten, der ein aus dem
Verbotsbereich herausfihrendes Verhalten gegebenenfalls im Vollstregkuiagren darzulegen und zu beweisen
hat (Erganzung BGH, 1992-04-09,1 ZR 240/90, BGHZ 118, 53,Fs6fessorenbezeichnung in der Arztwerbuni

Orientierungssatz

1. Zitierungen: Bestatigung OLG KoélIn, 1975-01-24, 6 U 57/74, WRP 1975, 170 und OLG Hamm, 1993-01-26,
199/92, NJW-RR 1993, 871; Abgrenzung OLG Frankfurt, 1978-07-20, 6 U 24/78, GRUR 1978, 720.
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Ein Gewerbetreibender, der durch täuschende Gestaltungen von Bestellformularen systematisch und fortlaufend
das Zustandekommen von Insertionsverträgen auch und gerade als Folge der Irreführung anstrebt, handelt auch bei
der späteren Durchsetzung der zustande gekommenen Verträge wettbewerbswidrig,


BGH 26. Januar 1995 | ZR 39/93 Fortfihrung

BGH 8. Oktober 1998 | ZR 7/97 Abgrenzung

OLG Hamburg 9. Marz 1994 3 W 41/94 Anschluf

LM UWG 8 1 Nr 637 (2/1994), Kéhler (Anmerkung)
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Verfahrensgang:
vorgehend OLG Celle 31. Oktober 1991 13 U 45/91
vorgehend LG Hannover 27. November 1990 26 O 74/90

Tatbestand

Der Klager ist ein Verband, der satzungsgemal? die gewerblichen InteresseNlgglieeler, u.a. durch Verfolgur
von WettbewerbsverstolRen, fordert.

Die Beklagte, die ein in Buchform erscheinendes Branchen-Adressen- ufahVeteeichnis (genannt "B.")
herausgibt, warb fur eine Ausgabe 88/89 dieses "B." mit einem als "Bdst@ilgtnzeigenauftrag” bezeichneten
Formblatt, dessen Verwendung ihr durch (rsktiftig gewordene) einstweilige Verfiigung verboten worden is
es den tauschenden Eindruck einer Rechnung fir ein schon abgeschlossenes Arebéfergeeckte.
Verschiedene leicht abweichende Varianten des Formblatts (vgl. Bl. 5-1@&@@&en in nachfolgenden
Vollstreckungsverfahren von den Vollstreckungsgerichten als vom Verbot egiafititi.

Die in den Formularen jeweils genannten Insertionsbetradge von 298,57 DM brutto wurdemden Kunicht n&h
benannter Zahl bezahlt. Soweit keine Kiindigung erfolgte, machte die Beklagte-spitbis zu vier Mahnungen
und auch per Nachnahme - den Betrag geltend, der fur die Veroffentlichung einer Amzisigeachsten Ausgabe
des "B." deshalb zu zahlen war, weil nach den Formularen ein Anzeigegeaauth fur die Folgeausgabe erteilt
Die entsprechende Verpflichtung war in den verwendeten Formblattern (Bl. 5-1®i&Bgispielhaft folgt (und in
den anderen Formularen lediglich mit Abweichungen der GestaltungsddtailgnaKern gleich) formuliert:

An dieser Stelle ist im Original das Formblatt abgebildet.
In einer die linke Seitenhalfte einnehmenden Spalte enthalt es folgende Angabe
V. GmbH B.

Fir alle Postleitzonen.
Anzeigenbuch fur Wirtschaft und freie Berufe.
Werbung fur das ganze Jahr.

(Postanschrift des Adressaten)

Fehlerhafte Angaben bitte berichtigen und dem Verlag mitteilen.

Die die rechte Seitenhalfte einnehmende Spalte enthalt folgenden Text:

Fur den nach den Postleitzonen gegliederten jahrlich erscheinenden B. konmes 18ienebenstehendem Text als
Anzeige unter folgenden Bedingungen einen Druckauftrag erteilen:

Die Bestellung erfolgt durch Bezahlung des untenstehenden Betrages wuah&glhst fur die Ausgabe 89/90.
Sollten Sie den Anzeigenauftrag nicht schriftlich kiindigen, erschemilhzeige kostenpflichtig auch in den
Folgeauflagen. Kiindigungstermin ist jeweils der 30.4. eines jeden Jahres fiim@iehfolgenden Jahr erscheine
Auflage, fur die Ausgabe 90/91 der 30.4.1989.

Die nach Redaktionsschlul3 eingehenden bestellten Anzeigen erscheinen in derflagige

Der gunstige Preis ist steuerlich voll absetzbar. Weitere Geschafigbeden siehe Rickseite.

Bei Auftragserteilung und Ruckfragen bitte stets angeben.

Branchenkontroll-Nr. ...

Darunter folgen in einer beide Spalten tbergreifenden Schriftleiste die wacktr bzw. ausgefiillten Angaben:
Leistungsart  GroRe (mm) Preis mm netto Bruttobetrag DM

Anzeige 40/30 8,73

Netto DM 261,90  14% MwSt. DM 36,67 298,57
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täuschenden Eindruck einer Rechnung für ein schon abgeschlossenes Anzeigengeschäft erweckte.


In der darunterliegenden Schriftleiste steht im Anschluld an die AngabemereBaindungen raumlich unter
"Bruttobetrag DM" der Text:

Bei Auftragsannahme

Beleg fur Ihre Buchhaltung

Darunter ganzzeilig der Text:

Beigefiigte Zahlkarte konnen Sie sowohl zur Bareinzahlung beim Postamt wialslitberweisungsformular im
Postgiroverkehr verwenden.

Eine weitere, von der urspringlichen Form starker abweichende und von der Beklagtee &8Ez 1990
verwendete Formularvariante (wiedergegeben Bl. 2 a GA) ist im vorliegaretéahren auf Antrag des Klagers
den Vorinstanzen ebenfalls als irrefuhrend beurteilt und verboten worden. Das ¥envetlivon der Beklagten
nicht angegriffen, nicht Gegenstand des Revisionsverfahrens.

Der Klager hat im vorliegenden Verfahren aul3erdem beanstandet, dal3 dgteBedd@lmaRig die Erfullung der
durch Irrefihrung zustande gekommenen Vertrage durchzusetzen versuche, ohne die Sutjaridreer
vorangegangene Tauschung aufzuklaren. Er hat insoweit beantragt,

der Beklagten unter Androhung von Ordnungsmitteln zu verbieten, im Rahmen
von Geschéftsbeziehungen, die durch Ubersendung der
Bestellscheine/Anzeigenauftrage Bl. 5-13 d. A. und daraufhin erfolgte

Zahlung durch die Adressaten zustande gekommen sind, Anzeigenkosten fur
Folgeauflagen einzufordern, anzumahnen und/oder durch Nachnahme einziehen
zu lassen, ohne gleichzeitig und uniibersehbar darauf hinzuweisen, dal3 die
Anzeigenkosten fur Folgeauflagen dann nicht geschuldet werden und gezahlt
werden mussen, wenn der Adressat die erste Zahlung in der durch das ihm
Ubersandte Formular erweckten irrigen Vorstellung geleistet hat, es

handele sich bei diesem Formular um eine Rechnung fur eine bereits

erfolgte Bestellung.

Die Beklagte ist dem entgegengetreten.

Das Landgericht hat den Antrag abgewiesen; die Berufung des Klagers
dagegen ist ohne Erfolg geblieben. Mit seiner Revision hat der Klager
zunachst den Verbotsantrag in der Fassung wie im Berufungsverfahren
weiterverfolgt. In der mundlichen Verhandlung hat er die Wendung ab: "...
ohne gleichzeitig ..." fallengelassen. Die Beklagte beantragt, die

Revision zurtickzuweisen.

Entscheidungsgriinde

|. Das Berufungsgericht hat in der angegriffenen Durchsetzung von Anspriushéeraunter Verwendung
verbotener Formulare zustande gekommenen Vertragen keinen Verstol gegen 8 1 BNEG. geshat
offengelassen, ob das Vorgehen der Beklagten aus nach allgemeinen Vonseimkiamen Vertradgen Uberhaupt
ein Verstol3 gegen die guten Sitten im Sinne dieser Vorschrift sein kdnne; derfaljedehle es insoweit am
erforderlichen Handeln zu Wettbewerbszwecken. Ein etwaiger Wettbeweskder Beklagten werdelson durcl
den Abschlul3 der Vertrage bewirkt. Soweit durch die aufgrund dieser Vertldiggten Betrage die Stellung der
Beklagten im Wettbewerb allgemein verbessert werde, handele es sich mittelivare Folgen der ausschlief3lich
gegen den Vertragspartner gerichteten und nicht auf AuRenwirkung im Wettbewzegleren
Anspruchsdurchsetzung.

II. Diese Beurteilung halt der revisionsrechtlichen Nachprifung niahtls

1. a) Das Berufungsgericht hat ein Handeln der Beklagten zu Wettbewerbszwenikeint Es hat dazu ausgefir
die verlangte Erfullung bereits begrtindeter vertraglicher Pfictitene nur der Wahrung und Durchsetzung der im
Wettbewerb mit anderen Mitbewerbern bereits erlangten Rechtspositiersache Durchsetzung individueller
Anspriche aus konkreten Rechtsverhéltnissen diene nicht mehr der Férderuggmes \dlettbewerbs zu Lasten
von Mitbewerbern, weil der Wettbewerbsvorsprung bereits durch den vorangegaNgemagsabschlul3
verwirklicht sei. Dald durch den Einzug der Betrage die kiinftige Stellung des Endeehen Wettbewerb
verbessert werde, sei nur eine mittelbare Folge der selbst nicht auf Autergnm Wettbewerb zielenden
Anspruchsdurchsetzung gegenuber dem Vertragspartner. Dem kann nicht beigerééen w



b) Das Berufungsgericht hat in tatsachlicher Hinsicht die Natur desHteaige stehenden Verhaltens nicht
erschopfend gewdrdigt. Das angegriffene Vorgehen der Beklagtenidnsentgelte auch aus Vertragen
beizutreiben, die mdglicherweise auf Tauschung beruhen, ohne dabei den anfecBtbadezu offenbaren, dient
nicht nur der Beitreibung des Entgelts zum unmittelbaren wirtschaftlicheeiMiet Beklagten. Es ist Teil eines
einheitlichen, von Anfang an auf TAuschung als Mittel des Wettbewerbs aegelaegamtkonzepts und bereits
deshalb Handeln zu Wettbewerbszwecken (vgl. BGH, Urt. v. 7.5.1986 - | ZR 95/84, GRUR 1986, 816, 819 =V
1986, 660 - Widerrufsbelehrung bei Teilzahlungskauf; BGH, Urt. v. 10.12.1986 - | ZR 136/84, GRUR 1987, 18
181 = WRP 1987, 379 -usschank unter Eichstrich 1l). Dartber hinaus ist es aber auch fur sichrgenayaeigne
den Bestand der geschlossenen Vertrage fur die Zukunft zu erhalten und das Abwarldendeler etwa nach
Anfechtung der Vertrdge gemal3 88 119, 123 BGB oder Kindigung gemal 8§ 13 a UWG - zu andenexniidithe
zu verhindern. Ma3nahmen zur Erhaltung des Kundenstamms stellen aber unmittlizaveviesrelevante
Handlungen dar (vgl. BGH, Urt. v. 13.2.1992 - | ZR 79/90, GRUR 1992, 450, 452 = WRP 1992, 380 -
Beitragsrechnung m.w.N.; BGH, Urt. v. 25.6.1992 - | ZR 60/91, GRUR 1992, 707, 708 = WRP 1992, 770 -
Erdgassteuer). Die weiter erforderliche subjektive Absicht wird im kaufiméhen Verkehr, um den es vorliegend
geht, grundsatzlich vermutet (vgl. BGH aaO - Beitragsrechnung); @iessehliche Vermutung hat die Beklagte
nicht widerlegt.

2. Das Vorgehen der Beklagten ist demnach gemal § 1 UWG zu wirdigen. Ob es gegRomieverstoit, hat (
Berufungsgericht - von seinem Rechtsstandpunkt aus folgerichtig - offengelagsé&rage kann jedoch aufgrund
der getroffenen Feststellungen vom Revisionsgericht geprtft und bejaht werden.

Die Vorschrift des § 1 UWG schiitzt nicht - wie die Vertragsvorschriften @ -Ballein individuelle Interessen ¢
Vertragspartner und dient auch nicht - wie die vom Berufungsgericht zuirgkmg seiner Zweifel herangezogene
Vorschrift des 8§ 13 a UWGausschlie3lich dem Schutz einzelner Abnehmer (vgl. GroBkomm/Kdhler, § 13 a
Rdn. 2). Sie zielt vielmehr auf die Wahrung des lauteren Wettbewerbs imenef@ne und dabei insbesondere
auch auf den Schutz der Mitbewerber vor Handlungsweisen, die aus dem Blickwiskéhdiger beteiligter
Verkehrskreise und unter Umstanden auch der Allgemeinheit (vgl. dazu n&her Baliebzronehl,
Wettbewerbsrecht, 17. Aufl., Einl. UWG, Rdn. 86-90) zu miR3billigen sind und deshalb oder aus aed&i®ren
Grunden der Schutzfunktion des Wettbewerbsrechts zuwiderlaufen. Schon deshalb kanmedtlredje
Beurteilung der Wettbewerbsgemafheit der Durchsetzung einer Vietwakbgenannten Folgevertragen (vgl.
Baumbach/Hefermehl aaO § 1 UWG Rdn. 913) nicht allein darauf abgestellt werderes#agetihst nach
allgemeinen Vorschriften und nach § 13 a UWG als - jedenfalls vorerst - wirksasebaen sind. Vielmehr bedarf
es fur die Bestimmung eines etwaigen Unwertcharakters dieseshéosgen Sinne des 8 1 UWG - wie stets bei
dieser Vorschrift (vgl. BGHZ 15, 356, 358 - Indeta; BGHZ 81, 291, 295 - Backer-Fadhziit
Baumbach/Hefermehl aaO, Einl. UWG Rdn. 106) - einer Gesamtbeurteilung seinakt€kaDieser wird
vorliegend aber in mal3geblicher Weise durch die zu mi3billigende, weil auf Tauschuingnge Art und Weise
Zustandekommens der Vertrage (mit-)bestimmt, um deren Durchsetzung egyfetdqu OLG Koin WRP 1975,
170, 172; OLG Frankfurt GRUR 1978, 720, 721 m.w.N.; OLG Hamm NJW-RR 1993, 871, 872;
Baumbach/Hefermehl aaO § 1 UWG Rdn. 913). Die Schutzfunktion des Wettbewerbsrechtsexmiaghlassiot,
wenn ein Wettbewerbsteilnehmer systematisch die Friichte auch ausielmahM/on solchen Vertragen ziehen
konnte, deren Zustandekommen er durch - ebenfalls ganz systematischegentiziete - TAuschungshandlungen
bewirkt hat und - dies ist fiir den Unwertcharakter entscheidend - deren Faortbasth allein darauf
zurlickzufuhren ist, daf er die verursachte Tauschung auch bei der Durchfiihrung ags Warth konkludentas
Verhalten aufrechterhalt. Ein solches Vorgehen versto(3t jedenfalls dann, wenmie @srliegend - nicht vereinzelt,
sondern systematisch und im Rahmen bzw. als Teil eines von vornherein auf Tausclamggsi@mochenen Kreise
angelegten Geschaftskonzepts erfolgt, gegen den Verhaltenskodex eines deerdmjerddes
Leistungswettbewerbs gerecht werdenden Kaufmanns; es verdient die igliBbikowohl verstandiger
Verkehrskreise als auch der Allgemeinheit und unterfallt daher dem Ve 8tld&dWG (so auch OLG Kéln aaO;
OLG Frankfurt aaO S. 722; OLG Hamm aaO; Baumbach/Hefermehl aaO § 1 UWG Rdn. 1¢huBdR Traub,
GRUR 1980, 673, 678 ff.; vgl. zur Wettbewerbswidrigkeit eines Folgeverhaltens nachegaagener Irrefiihrung
auch BGH, Urt. v. 7.7.1988 - | ZR 36/87, GRUR 1988, 829, 830 = WRP 1988, 668, jeweils unter Il 3 -
Verkaufsfahrten IlI; ferner zur Verwerflichkader Kundentauschung als Mittel des Wettbewerbs allgemein BG

- Widerrufsbelehrung bei Teilzahlungskauf; BGH aaO - Ausschank untertiigbhg BGH, Urt. v. 5.12.1991 | ZF
63/90, GRUR 1992, 171, 174 = WRP 1992, 165 - Vorgetauschter Vermittlungsauftrag).

3. a) Im Hinblick auf die verschiedenen Formulierungen des Klagebegehreesasibwine insoweit bestehende
Diskrepanz bei der Beurteilung vergleichbarer Falle durch das Obemgnidbs Koln (aaO) einerseits und das
Oberlandesgericht Frankfurt (aaO) sowie Baumbach/Hefermehl éaal@jerseits (wiederum etwas anders unit -
noch auszuftihren sein wird zutreffend - OLG Hamm aaO) bedarf es jedoch der Navadiegt dafd der
Unwertcharakter des Vorgehens der Beklagten nicht allein in dem vorangegamgefiihrungsverhalten gesehen
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Insertionsentgelte auch aus Verträgen
beizutreiben, die möglicherweise auf Täuschung beruhen, ohne dabei den anfechtbaren Grund zu offenbaren,
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ist Teil eines
einheitlichen, von Anfang an auf Täuschung als Mittel des Wettbewerbs angelegten Gesamtkonzepts
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Die Schutzfunktion des Wettbewerbsrechts würde vernachlässigt,
wenn ein Wettbewerbsteilnehmer systematisch die Früchte auch aus einer Vielzahl von solchen Verträgen ziehen
könnte, deren Zustandekommen er durch - ebenfalls ganz systematische und zielgerichtete - Täuschungshandlungen
bewirkt hat und - dies ist für den Unwertcharakter entscheidend - deren Fortbestand auch allein darauf
zurückzuführen ist, daß er die verursachte Täuschung auch bei der Durchführung des Vertrags durch konkludentes
Verhalten aufrechterhält.
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es verdient die Mißbilligung sowohl verständiger
Verkehrskreise als auch der Allgemeinheit und unterfällt daher dem Verbot


werden kann, sondern (vgl. vorstehend Il, 2) hinzutreten muf3, dal3 eine geweckte Tausaemigiheeibung der
Betrage stillschweigend oder konkludent aufrechterhalten wird. Anderentallie wernachlassigt, daf? nicht alle
zustande gekommenen Vertrage nur als Folge des in Frage stehenden Irsthiosgen worden sein missen; ¢
nach der allgemeinen Lebenserfahrung kann angenommen werden, daf3 jedehfelis awtt unerheblicher Teil
der angesprochenen Gewerbetreibenden das irrefihrend verfal3te AngebadatgeBan richtigen Sinne
verstanden und den Vertrag dennoch geschlossen hat, weil er ihm vorteilhafhei3ebgleichen bliebe die
Madoglichkeit unbericksichtigt, dal3 aus demselben Grunde auch ein gewisser @reitlgeder Irrefihrung erlegen
sind, selbst bei Kenntnis der wahren Sachlage den Vertrag erflillen undzéartsgichte. Ein hinreichender Grund
dafir, die Beklagte an einer solchen Fortsetzung und an der mit ihr zusammenhé@myectsetzung
entsprechenden Vertragsanspriiche zu hindern, ist nicht erkennbar; ein auch dahin witédratesare nicht zu
rechtfertigen. Daher geht es zu weit, wenn teilweise (vgl. OLG FrankfdrBaumbach/Hefermehl aaO) ohne
Einschrankung vertreten wird, daf3 (allgemein) die Durchsetzung von Vertragels, lidge einer Irreflihrung
zustande gekommen sind, als schlechthin rechtsmi3brauchlich anzusehen sei.

b) Dies hat in Fallen wie dem vorliegenden jedoch nicht zur Folge, dal3 der Kégdtieg wére, seinerseits eine
Verbotsformulierung zu wéhlen, die solchen Ausnahmemaoglichkeiten bereltauRectrige. In der Rechtsprect
des Bundesgerichtshofs ist wiederholt ausgesprochen worden, dal3 dann, wenn ein \iedhalteom Verletzer
bislang gewahlten Form irrefihrend ist, das Gebot der Unterlassungderkaiens ohne Einschrankung begehrt
und ausgesprochen werden kann, weil es nicht Sache des Klagers oder des Gedehts/stletzer etwaige
AnderungsmaRnahmen aufzuzeigen und zu eréffnen, durch die er dem $éénlestbisherigen Verhaltens entge
kann (vgl. BGH, Urt. v. 29.9.1988 - | ZR 57/87, GRUR 1989, 110, 113 = WRP 1989, 155 - Synthesizer m.w.N.
BGH, Urt. v. 16.2.1989 - | ZR 76/87, GRUR 1989, 445, 446 = WRP 1989, 491 - Professorenbezeichnung in de
Arztwerbung I; BGHZ 118, 53, 56Rrofessorenbezeichnung in der Arztwerbung 1l). Dies muf3 gleichermalker
wenn zwar nicht - wie in den aufgefiihrten Féllen - eine Irrefiihrung im Sinne de¥\&3rJFrage steht, jedoch -
wie vorliegend - ein Verhalten, das sein wettbewerbswidriges Gepragdefglle durch das Element der Tauschung
erhalt. Auch hier ist es Sache des Beklagten, selbst Wege zu finden, auf den@édusebengsgefahr hinreichend
sicher beseitigt wird (so auch OLG Hamm aaO), und dies gegebenenfaltdlgtné¢kungsverfahren nachzuweisen
(vgl. BGHZ 118, 53, 56 - Professorenbezeichnung in der Arztwerbung II).

c) Danach erweist sich der Klageantrag des Klagers in seinertggdstellten Fassunggerichtet auf das Verbot ¢
bisher gelibten tauschenden Verhaltens schlechthin - als in vollem Umfang begrin8endéann tber diese
Fassung - ungeachtet des Umstands, dal ihre Ausformulierung erst in der Regisiongrfolgt ist auch sachlic
entscheiden, da sie den urspringlichen Streitgegenstand nicht verandert h#gPehé&tte - wie sein gesamter
Sachvortrag erkennen lafdt - von Anfang an zutreffend erkannt, daf3 das Verbot beiegenadei Fallgestaltung
tatbestandsmaliig die Aufrechterhaltung der TAuschung voraussetzt und degteBeldher Moglichkeiten eroffr
bleiben missen, durch geandertes oder zusatzliches Verhalten bei dédoiBejtder Geldbetrage, mit denen die
Tauschung beseitigt wird, aus dem Verbotsbereich herauszugelangege&#restand war demgemal von Anfang
an ein Verbot unter dem - in den Griinden sowohl der Klage als auch nunmehr der Entscheidinsdzuok
kommenden - Vorbehalt der Aufrechterhaltung der Tauschung. Die anfanglichelieanng eines solchen
Vorbehalts auch schon im Antrag selbst hatte daher unter den hier gegebenen betbmsigmeden fiir den
Streitgegenstand lediglich deklaratorischen Charakter. Sie durfte vonr idetyer -als Gberflissig und ohne Eint
auf den eigentlichen Streitstoff - fallengelassen werden.

[ll. Auf die Revision des Klagers ist daher unter Aufhebung des Berufundsunteliin Ab&nderung des
landgerichtlichen Urteils nach dem zuletzt gestellten Antrag des Islagezrkennen.

Die Ersetzung der vom Klager im Klageantrag gewahlten Bezugnahme anfrbtst#ktenblatter arch eine ande
Formulierung im erkennenden Teil des Urteils beruht darauf, dal3 Bezugnahmen azdimi¢b¢genstand des
Urteils gewordene Aktenbestandteile zu Unsicherheiten in spateren &Klstigsverfahren - etwa nach bereits
ordnungsgemaR erfolgter Aktenvernichtung - fiihren kdnnen. Sachlich stellt die Umésumglkeine Anderung
dar. Sie begegnet auch keinen Bestimmtheitsbedenken, weil die Form dergaledaer Bestellscheine im
Tatbestand der Entscheidung den Kern des in Frage stehenden Verletzungshandeidsutiz erkennen lafit.

Die Festsetzung der Ordnungsmittel in einer gegentuber dem Gesetlmgvbadchrankten Hohe folgt einer
entsprechenden Beschrankung im Klageantrag.

Die Kostenentscheidung ergeht gemaf § 91 ZPO.


ergo-xp
daß eine geweckte Täuschung bei der Eintreibung der
Beträge stillschweigend oder konkludent aufrechterhalten wird.


Nr: KORE306349500

Gericht: BGH 1. Zivilsenat

Datum: 26. Januar 1995

Az: | ZR 39/93

NK: UWG § 13 Abs 2 Nr 2, UWG § 1

Titelzeile

(Prozef3fihrungsbefugnis eines Wettbewerbsvereins; Sittenwidrigdyaletbsverstol3 bei der Durchsetzung von
Anzeigenentgelten fur Folgeauflagen eines Branchenfernsprecisbaudgeund eines irreflihrenden
Auftragsformulars - Folgevertrage II)

Leitsatz

Folgevertrage I

1. Zur Prozel3fuhrungsbefugnis des Schutzverbands gegen Wirtschaftskritrenvalita

2. Zum Verbot der Durchsetzung von Vertragen tber Anzeigen in einem Branchemgiglbsgh, die durch
Angebot auf einem irrefihrend gestaltetem Formular angebahnt wordefsmtfihrung von BGH, 1993-10-01, |
ZR 293/91, BGHZ 123, 330 - Folgevertrage 1).

Fundstelle

ZIP 1995, 503-506 (Leitsatz und Grinde)

WRP 1995, 389-392 (Leitsatz und Griinde)

WRP 1995, 437-438 (Grunde)

NJW 1995, 1361-1363 (Leitsatz und Grunde)

LM UWG 8 1 Nr 679 (6/1995) (Leitsatz und Griinde)

MDR 1995, 594-595 (Leitsatz und Griinde)

GRUR 1995, 358-360 (Leitsatz und Grtinde)

LM UWG 8 1 Nr 679 (8/1995) (Leitsatz und Griinde)

BGHR UWG 8§ 1 Vertragsdurchsetzung 2 (Leitsatz und Griinde)
BGHR UWG 8§ 13 Abs 2 Nr 2 Prozel3fihrungsbefugnis 12 (Leitsatz und Grinde)
Magazindienst 1995, 528-532 (Leitsatz und Grinde)

weitere Fundstellen
NJW-RR 1995, 874 (Leitsatz)
EWIR 1995, 915 (red. Leitsatz)

Diese Entscheidung wird zitiert von:
LM UWG 8 1 Nr 679 (8/1995), Lauda, Rudolf (Anmerkung)
EWIR 1995, 915-916, Ahrens, Hans-Jurgen (Anmerkung)

Verfahrensgang:
vorgehend OLG Hamm 26. Januar 1993 4 U 199/92
vorgehend LG Essen 7. August 1992 42 O 98/92

Tenor

Auf die Revision des Klagers wird unter Zuriickweisung der Revision der Beklaagdoreil des 4. Zivilsenats ¢
Oberlandesgerichts Hamm vom 26. Januar 1993 aufgehoben, soweit zum Nachteil des Kkigars/erden ist.
Im Umfang der Aufhebung wird auf die Berufung des Klagers das Urteil dear@mer fur Handelssachen des
Landgerichts Essen vom 7. August 1992 weiter abgeandert und der VerbotsausspruaistaliuKtpinsgesamt w
folgt neu gefal3t:

Die Beklagte wird unter Androhung eines fiir jeden Fall der Zuwiderhandlundnlandan Ordnungsgeldes bis zu
500.000,-- DM, ersatzweise Ordnungshaft bis zu sechs Wochen, und/oder Ordnungshaft bs idoisaten - die



Ordnungshaft zu vollziehen an dem jeweils verantwortlichen Geschaftsfuhieldagten - verurteilt, es zu
unterlassen, im geschaftlichen Verkehr zu Wettbewerbszwecken Fordeamzgenahnen und/oder sonst
beizutreiben zu versuchen, die darauf beruhen, dald die Adressaten Zahlungen aafidar Rot der Index-Nr. F.
geleistet haben.

Die Beklagte hat auch die Kosten der Revision zu tragen.

Von Rechts wegen

Tatbestand

Die Beklagte gibt in ihrem Verlag ein Branchenverzeichnis heraus.i¢iniafir Anzeigenauftrage zu verschaffen,
versandte sie im Jahre 1991 Schreiben gemald dem nachstehend wiedergegebeitemH-¢dne 4. Zeile des
FlieRtextes war in den versandten Schreiben nicht unterstrichen):

Es folgt die Wiedergabe der DIN-A5-groRen Rechnung mit der Uberschrift 'Braanzeigen Ausgabe 91/92" und
unter anderem (neben Adrel3feld, Absenderangaben und Rechnungsstellung) folgendem Text

Als Herausgeber der jahrlich zum 01.10 erscheinenden W.-Branchen- Anzeigen - dgerfnad enthalt nur
bezahlte Anzeigen - bieten wir Ihnen obenstehenden Text als Kleinanzeigenenuilserregionalen,
postunabhangigen Branchen-Anzeigen zu nachstehenden Konditionen je Ausgabe an. llagrzémfdruck der
Werbeanzeige erteilen Sie nur durch Uberweisung der Eintragungskostenfir2ylahre, also fur die Ausgaben
1991 und 1992. Eine Verlangerung um jeweils ein Jahr tritt ein, falls nicht eine Kiindigus@@%.92 -
Redaktionsschluf3 fur die Ausgabe 1993 - erfolgt.

Anderungen des Buchtitels oder des Satzspiegels bleiben vorbehalten.

Die umseitigen allgemeinen Geschéaftsbedingungen sind Vertragsbestandt

In das Schreiben war jeweils u.a. eine individuelle Auftragsnummer sowiafatdaerter Rechnungsbetrag
eingesetzt; ein ausgefillter Uberweisungstrager war beigefiigt.

Der klagende Schutzverband ged®ntschaftskriminalitat e.V. sieht diese Schreiben als irrefihrend ahsieelel
Eindruck von Rechnungen erweckten.

Die Beklagte verlangte von Empfangern ihrer Schreiben, die im Jahr 1991 dielb@gen Betrage Uberwiesen
hatten, die Folgebetrage fiur das Jahr 1992 und berief sich zur Begriindung auf den Inlkadtnuésschreibens.
Der Klager mahnte dies mit Schreiben vom 12. Februar 1992 als Wettbewerbsverstdlicé Beklagte auf dies
Weise die Frichte ihrer vorausgegangenen Irrefihrung.ddatdie Abmahnung erfolglos blieb, verlangt der Kl
von der Beklagten Unterlassung und die Erstattung seiner Abmahnkosten.

Er hat beantragt,

der Beklagten zu untersagen, im geschaftlichen Verkehr zu
Wettbewerbszwecken Forderungen anzumahnen und/oder sonst beizutreiben zu
versuchen, die darauf beruhen, dal? die Adressaten Zahlungen auf ein

Formular mit der Index-Nr. F. geleistet haben;

ferner, die Beklagte zu verurteilen, an ihn 246,10 DM nebst 4 % Zinsen

seit dem 7. Juli 1992 zu zahlen.
Die Beklagte hat erwidert, schon die Versendung ihrer Angebotsschreiberhsevetibewerbswidrig gewesen.
Unabhangig davon seien durch die Zahlung der Eintragungskosten fir das Jahr 199entédeage zustande
gekommen, die allenfalls durch Anfechtung oder Kiindigung wieder beseitdgrmvkdnnten.
Das Landgericht hat die Klage abgewiesen. Auf die Berufung des Klggfetas Berufungsgericht der Beklagte
Abanderung des landgerichtlichen Urteils untersagt, im geschéftlich&ehreru Wettbewerbszwecken
Forderungen anzumahnen und/oder sonst beizutreiben zu versuchen, die darauf beruhen, daBadénAdres
Zahlungen auf ein Formular mit der Index-Nr. F. geleistet haben, es sei deBakldigte weist nach, dal3 die
Kunden nicht irregefihrt worden sind oder trotz Irrefihrung am Vertrag festhatillen. Die Berufung gegen die
Abweisung der weitergehenden Unterlassungsklage hat das Berufucigsperiickgewiesen. Ferner hat es den
Anspruch auf Zahlung der Abmahnkosten nebst Zinsen zugesprochen (OLG Hamm NI®YRRB71).
Mit ihren zugelassenen Revisionen verfolgen die Parteien jeweils ihrerufuBgsverfahren gestellten Antrage
weiter, soweit sie mit diesen unterlegen sind. Beide Parteien beantragRectitsmittel der Gegenseite
zurickzuweisen.

Entscheidungsgriinde


ergo-xp
weil sie den
Eindruck von Rechnungen erweckten.


I. Die Prozel3fuhrungsbefugnis des Klagers, des Schutzverbands gegen Wirtschadtisiét e.V., ist gegeben.
MaRgebend fiir die Beurteilung der ProzelR3fiihrungsbefugnis ist § 13 Abs. 2 Nr. 2 UWG in degBassam 1.
August 1994 in Kraft getretenen Gesetzes zur Anderung des Gesetzes gegen deemmaitbewerb vom 25. .
1994 (BGBI. | S. 1738), da die Neufassung schon in anhéngigen Verfahren anzuwenden ist.

Nach dem Wortlaut der Vorschrift setzt die Prozel3fihrungsbefugnis réuhésfderbande zur Férderung
gewerblicher Interessen nunmehr u.a. voraus, dald ihnen eine erhebliche Zahl vibeGetyenden angehort, die
Waren oder gewerbliche Leistungen gleicher oder verwandter Art endedleen Markt vertreiben. Sinn der
Neuregelung ist es, die Berechtigung eines derartigen Verbandes flgiMsy von Wettbewerbsverstol3en auf die
kollektive Wahrnehmung von Mitgliederinteressen zu beschranken (vgl. die Begrinduagsa¢zentwurfs zu 8
Abs. 2 Nr. 2 UWG n.F., BT-Drucks. 12/ 7345, S. 12, abgedruckt WRP 1994, 369, 378). Entsprechend diesem
Gesetzeszweck genugt es aber, wenn dem Wettbewerbsverein Industriendaeldskéenmern oder
Handwerkskammern angehoren, die nach 8 13 Abs. 2 Nr. 4 UWG selbst zur Verfolgung vonérbibersttRen
der gegebenen Art prozel3fiihrungsbefugt waren (so ausdrticklich auch die BegrdeslGesetzentwurfs aaO;
BGH, Urt. v. 29.9.1994 - | ZR 138/92, WRP 1995, 104 - Laienwerbung fir Augenoptiker).

Dies ist bei dem Klager der Fall. Denn dem Klager gehoéren nicht nur zahledclstrie-und Handelskammern e
sondern auch der Deutsche Industrie- und Handelstag und der Deutsche Handwerksigpmmer

Eine Erorterung der Frage, ob der Klager tber eine personelle, sachliche nafim#Ausstattung véigt, wie sie
zur sachgemalRen Wahrnehmung der Aufgaben eines Wettbewerbsvereins notwekaatig igtterbleiben. Eine
solche Uberpriifung ist nur erforderlich, wenn Bedenken bestehen kénnen, ob die Prozg&féfugnis
miRbrauchlich ausgenutzt wird.

Von derartigen Bedenken kann bei dem Klager keine Rede sein. Schon die Mitglied$drefthea Industrie- und
Handelskammern und des Deutschen Industrie- und Handelstages sowie des Deélasdierkskammertages
gewahrleistet, daR der Klager seine Prozeffiihrungsbefugnis ordnungsgenrifmvaiuberdies gehdren dem
Klager weitere Spitzenverbande der gewerblichen Wirtschaft an, wie z.Buddesverband der Deutschen
Industrie und der Hauptverband des Deutschen Einzelhandels. Seit Jahrzehntdflastededer in den Richtlinien
fur das Strafverfahren und das Bul3geldverfahren als Vereinigung geviehrdie in Fallen unlauteren Wettbew:
den Verfolgungsbehorden Auskinfte erteilt (Nr. 260 ¢ RiStBV), als angesehettbeWerbsverein tatig (vgl. dazu
Baumbach/Hefermehl, Wettbewerbsrecht, 17. Aufl., Einl. UWG Rdn. 37; GroBKommUWG/Erdmann,dg 130G
[I. Das Berufungsgericht hat den Unterlassungsanspruch, soweit es ihgréatsde¢ angesehen hat, aus 8§ 1 UWG
hergeleitet. Es hat dazu ausgefihrt, die Beklagte habe bei Abschlul? deyefmeeirage mit inren Kunden
wettbewerbswidrig im Sinne der 88 1, 3 UWG gehandelt. Zum Vertragsschlul sei ehdpkammen, dal3 die
Kunden den im Formularschreiben F. angegebenen Betrag Giberwiesen hétten; diesinaleen Inhalt des
Schreibens als Auftragserteilung gegolten. Aufgrund der Aufmachung desllBschreibens habe aber ein nicht
unerheblicher Teil der Empfanger bei flichtigem Lesen zu der irrigen Amggtdrigen kbnnen, es handele sich -
statt um ein Vertragsangebot - um eine Rechnung fir einen bereits abgesenld&strag mit der Folge, dal? die
Schreiben als Rechnungen behandelt worden seien.

Wenn die Beklagte nunmehr Forderungen aus den so zustande gekommenen Vertragehdreizrsache,
verstol3e sie - wenn auch nicht uneingeschrénkt - gegen 8 1 UWG. Die Beklagte nhidadibier im klaren sein,
dafld zumindest ein Teil derjenigen, die den angegebenen Betrag tiberwiesen hd¢ien,darag schlie3en wollte,
sondern irrtimlich von einer Rechnung ausgegangen sei. Da sie es darauf dadpelegtif diese Weise
Vertragsschlisse zu erreichen, verstol3e nicht nur der Abschlul3, sondern auch diaAgsiait¥ertrage gegen
guten Sitten im Wettbewerb.

Die geschlossenen Vertrage seien, auch soweitiseea Irrefiihrung beruhten, nicht ohne weiteres nichtig, sor
nur anfechtbar. Darauf komme es jedoch nicht entscheidend an, weil es hier daruim dyetieeesse der
Allgemeinheit an einem lauteren Wettbewerb eine Aktion zu verbieten, die dagelégt sei, durch Irrefihrung
wirtschaftliche Vorteile zu erlangen.

Der Klager habe jedoch keinen uneingeschrankten UnterlassungsanspruchluEshses moglich, dal? einige der
angeschriebenen Unternehmen den VertragsschluR durch Uberweisung des Redagsgsveollt hatten oder
nach Aufklarung Uber die Irrefihrung am Vertrag festhalten wollten. In soldilemSei es der Beklagten nicht
verwehrt, ihre Forderungen aus den Vertragen geltend zu machen, wobei sie abgetbgtdarUmstande bewe
musse. Der Unterlassungsantrag sei deshalb nur mit einer entsprechendendiinosg zuzusprechen.

Die Hohe der verlangten Abmahnkosten sei angemessen.

lll. Die Revisionsangriffe der Beklagten gegen die Beurteilung @esfBngsgerichts bleiben ohne Erfolg. Auf die
Revision des Klagers ist die Beklagte gemal? § 1 UWG ohne die vom Berufungsgerichbnongme
Einschrankung zur Unterlassung zu verurteilen.


ergo-xp
Wenn die Beklagte nunmehr Forderungen aus den so zustande gekommenen Verträgen beizutreiben versuche,
verstoße sie - wenn auch nicht uneingeschränkt - gegen § 1 UWG. Die Beklagte müsse sich darüber im klaren sein,
daß zumindest ein Teil derjenigen, die den angegebenen Betrag überwiesen hätten, keinen Vertrag schließen wollte,
sondern irrtümlich von einer Rechnung ausgegangen sei. Da sie es darauf angelegt habe, auf diese Weise
Vertragsschlüsse zu erreichen, verstoße nicht nur der Abschluß, sondern auch die Ausnutzung der Verträge gegen die
guten Sitten im Wettbewerb.

ergo-xp
im Interesse der
Allgemeinheit an einem lauteren Wettbewerb eine Aktion zu verbieten, die darauf angelegt sei, durch Irreführung
wirtschaftliche Vorteile zu erlangen.


1. Das Berufungsgericht ist davon ausgegangen, daf3 die Beklagte im Rahmenf diaascdnung als Mittel des
Wettbewerbs angelegten Gesamtkonzepts handelt, wenn sie Anzeigenenigekes Vertragen beitreibt, die
maoglicherweise auf Tauschung beruhen. Das ist aus Rechtsgriinden nicht zu beanstande

a) Das Berufungsgericht hat festgestellt, da? das FormularschreibeiflEchtiger Betrachtunig aufgrund seiner
Aufmachung bei einem nicht unerheblichen Teil der angesprochenen Verkislerslene tduschenden Eindruck €
Rechnung flr ein schon abgeschlossenes Geschaft erwecken kann.

Zur Begrundung hat es darauf hingewiesen, dal3 das Schreiben bereits eine lrdAidtragsnummer des
jeweiligen Empfangers enthalte, der zu zahlende Preis aufgeschliisaali geidem ein (ausgefullter)
Uberweisungstrager beigefiigt werde.

Diese tatrichterliche Wirdigung greift die Revision der Beklagten in des&\an, dald sie die Eignung der
angefihrten Einzelmerkmale des Anschreibens zur Irrefihrung jeweilshiin Zweifel zieht. Mit dieser
zergliedernden Betrachtungsweise kann sie jedoch keinen Erfolg haben.rDas@sgericht hat seine - der
Lebenserfahrung entsprechende - Beurteilung zu Recht aufgrund des Gelacks des Anschreibens der
Beklagten gewonnen, in dem diese - jeweils flr sich noch nicht irrefihrenden nigrkaelle zusammenwirken.
Das Berufungsgericht hatte im tbrigen die Eignung des Schreibens ziinrureg zusatzlich damit begriinden
konnen, dal3 neben der Auftragsnummer eine als individuell vereinbart erscheinendegrb&e ("35 x 35 mm
angegeben ist, die aufgegliederten Eintragungskosten auf der rechten Sénsadfesibens sowie die
Bankverbindungen in dessen unterem Teil in besonderer Weise nach Art einer Reeémargehoben sind, und
dal3 - anders als bei Angeboten tblich - Anrede und Gru3formel fehlen. Der Umstand, dal3exksaofer Leser
des Schreibens erkennt, dal3 es sich hier nur um ein Angebot handelt, schliel3t die Eigintefgraung nicht aus.
Soweit die Revision der Beklagten geltend macht, es widerspreche derdrédenmg, dal’ die angeschriebenen
Personen, die nahezusschlieRlich Kaufleute seien, die beigefiigten UberweisungstragerdyeBamk einreichte
ohne ihre Zahlungspflicht zu priufen, versucht sie lediglich, ihre eigene Beugtan die Stelle der Wirdigung des
Tatrichters zu setzen. Sie Ubergeht dabei auch, dal3 die Irrefiihrung dadicbteerieird, dal? die Erteilung von
Auftragen der vorliegenden Art und die Begleichung entsprechender RechnungetUimelmehmen vielfach in
verschiedenen Handen liegen.

b) Wie das Berufungsgericht weiterhin rechtsfehlerfrei ausgefuhrt hdie i¥erwendung der irreflihrenden
Anschreiben Teil einer Aktion der Beklagten, die darauf angelegt ist, dvetihrung zu Vertragsschlissen und
damit zu wirtschaftlichen Vorteilen zu gelangen. Die Beklagte wilussatzen, dal3 jedenfalls ein Teil der
Empfanger des Anschreibens den dort angegebenen Betrag in dem Glauben (lesrhaitele sich um einen
Rechnungsbetrag, und damit eine Handlung vornimmt, die nach dem Inhalt des Schreibetedwaig eines
zweijahrigen - ohne rechtzeitige Kiindigung jeweils um ein Jahr verlangektezeigenauftrags gelten soll.

2. Bei dieser Sachlage hat das Berufungsgericht zutreffend angenommen, delffladjeeBjegen die guten Sitten
Wettbewerb (8 1 UWG) verstd3t, wenn sie im Rahmen ihres - von Anfang an auf Tauschvitiglades
Wettbewerbs angelegten - Gesamtkonzepts Anzeigenentgelte flaksggben ihres Branchenverzeichnisses auc
dann beitreibt, wenn nicht von einer bewul3ten Entscheidung der angeschriebenesho@eritir eine
Vertragsbeziehung mit der Beklagten ausgegangen werder: kann.

Wie der Senat - nach ErlalR des Berufungsurteiisseiner Entscheidung "Folgevertrage 1" (BGHZ 123, 330, 3!
einem vergleichbaren Fall ausgefuhrt hat, wirde die Schutzfunktion des Wetibexehts vernachlassigt, wenn
Wettbewerbsteilnehmer systematisch die Friichte aus einer Vielzahlevtségén ziehen kénnte, deren
Zustandekommen er durch - ebenfalls ganz systematische und zielgericlteseruhgshandlungen bewirkt hat
und deren Fortbestand auch darauf zurlickzufiihren ist, daf3 er die verursachte Tausdeuriguibehfihrung des
Vertrags durch konkludentes Verhalten aufrechterhalt. Dal? die Beklagteaiistd im Rahmen eines Gesamtg
gehandelt hat, ergibt sich bereits aus dieinalt des von ihr verwendeten irrefiihrenden Formblatts, in dem die
Ausnutzung von Irrefihrungen bereits angelegt ist. Die Feststellung eifiergn Zahl von Einzelfallen, in denen
die Beklagte das Formblatt eingesetzt hat, ist dazu nicht erforderlich.

Das untersagte Verhalten ist, weil es die Irrefihrung von Kunden bewul3t ztand@es des unternehmerischen
Konzepts macht, auch geeignet, den Wettbewerb auf dem Markt fir Branchamwesse wesentlich zu
beeintrachtigen.

3. Wie der Klager mit seiner Revision mit Erfolg rugt, hat das Berufungdggedoch den Unterlassungsantrag zu
Unrecht teilweise abgewiesen.

Das Berufungsgericht hat zwar zutreffend angenommen, dal3 die Beklagtwetitiewverbswidrig handelt, wenn
Forderungen aus wirksam zustande gekommenen Vertragen geltend macht, zu Hefierasgeschriebenen
Unternehmen bewul3t entschlossen haben oder an denen diese festhalten wollen, auctsieaihdedie
vorausgegangene Irrefihrung aufgeklart worden sind. Dem Berufungsgenotdlder nicht darin zugestimmt
werden, dal3 das auszusprechende Unterlassungsgebot bereits diesen AusnalitketedigRechnung tragen m
(vgl. BGHZ 123, 330, 336 - Folgevertrage I). Die Wettbewerbswidrigkeit degetiens der Beklagten liegt gerade


ergo-xp
daß die Beklagte im Rahmen eines auf Täuschung als Mittel des
Wettbewerbs angelegten Gesamtkonzepts handelt, wenn sie Anzeigenentgelte auch aus Verträgen beitreibt, die
möglicherweise auf Täuschung beruhen.

ergo-xp
bei

ergo-xp
flüchtiger

ergo-xp
Betrachtung

ergo-xp
nicht

ergo-xp
unerheblichen

ergo-xp
Teil

ergo-xp
der angesprochenen Verkehrskreise den täuschenden Eindruck einer
Rechnung für ein schon abgeschlossenes Geschäft erwecken kann.

ergo-xp
Der Umstand, daß ein aufmerksamer Leser
des Schreibens erkennt, daß es sich hier nur um ein Angebot handelt, schließt die Eignung zur Irreführung nicht aus.

ergo-xp
wenn sie im Rahmen ihres - von Anfang an auf Täuschung als Mittel des
Wettbewerbs angelegten - Gesamtkonzepts Anzeigenentgelte für Folgeausgaben ihres Branchenverzeichnisses auch
dann beitreibt, wenn nicht von einer bewußten Entscheidung der angeschriebenen Unternehmen für eine
Vertragsbeziehung mit der Beklagten ausgegangen werden kann.

ergo-xp
Die Feststellung einer größeren Zahl von Einzelfällen, in denen
die Beklagte das Formblatt eingesetzt hat, ist dazu nicht erforderlich.

ergo-xp
auch geeignet, den Wettbewerb auf dem Markt für Branchenverzeichnisse wesentlich zu
beeinträchtigen.


darin, dal3 sie gemal ihrem - auf Irrefihrung aufbauen@esamtplan bedenkenlos Forderungen fur Folgeaut
geltend macht, ohne darauf Riicksicht zu nehmen, ob die betreffenden Unternehmereidehkmsy auf das
irrefUhrende Formularschreiben hin unter der Wirkung der Irrefihrung tgelleagen und ob diese Irrefiihrung
fortwirkt. Diese Besonderheit von Wettbewerbsverstd3en der vorliegenden Arthéssagt die Kritik, die Ahrens
(EWIR 1994, 185, 186) an der Verbotsfassung des Senatsurteils "Folgevertrage I" gebbyba das
wettbewerbswidrige Vorgehen der Beklagten ist daher ein uneingeschraekibes &uszusprechen. Es ist Sachu
Beklagten, die wettbewerbsrechtlichen Bedenken dagegen, dal} sie in dieseF@véerungen fur Folgeauflagen
geltend macht, dadurch auszuraumen, dal sie sicherstellt (und im Vollstreckaigsvegegebenenfalls beweist),
dafd ihre Forderungen nicht unter dem fortwirkenden Eindruck der Irrefihrung wdidien.

IV. Der Wettbewerbsverstold der Beklagten rechtfertigt auch den vom Bergéuinds zugebilligten Anspruch auf
Erstattung der aufgewandten Abmahnkosten (vgl. BGHZ 115, 210, 212 - Abmahnkostenverjahrung)

V. Die Beklagte war danach auf die Revision des Klagers in vollem Umfang zend$sung zu verurteilen; ihre
eigene Revision war zuriickzuweisen.

Die Kostenentscheidung folgt aus 8§ 91 Abs. 1, § 97 Abs. 1 ZPO.



Nr: KORE305299800

Gericht: BGH 1. Zivilsenat

Datum: 26. November 1997

Az: 1 ZR 109/95

NK: UWG § 1, UWG § 13 Abs 2 Nr 2

Titelzeile

(Beseitigungsanspruch eines Wettbewerbsvereins gegen eine in Tauschahgsadtsiungsahnlich gestaltete
Offerte zur Eintragung in eine Wirtschaftsdatenbank - WIRTSCHAFTEREER)

Leitsatz

WIRTSCHAFTSREGISTER

Zum Beseitigungsanspruch eines Wettbewerbsvereins gegen einen Geaierhéen, der fur Eintrage in seine
"Handelsinformationsdatei” und sein "WIRTSCHAFTSREGISTER" mit Axagen geworben hat, die in
Formularschreiben enthalten waren, die - allein zum Zweck der Tauschuhgungsahnlich gestaltet waren.

Fundstelle

WRP 1998, 383-386 (Leitsatz und Griinde)

DB 1998, 769-771 (Leitsatz und Grinde)

LM UWG 8 1 Nr 762 (6/1998) (Leitsatz und Griinde)

GRUR 1998, 415-417 (Leitsatz und Grtinde)

NJWE-WettbR 1998, 241-243 (Leitsatz und Grinde)

BGHR UWG § 1 Beseitigungsanspruch 3 (Leitsatz und Grunde)
BGHR UWG 8§ 1 Beseitigungsanspruch 4 (Grunde)

BGHR UWG § 13 Abs 2 Nr 2 Klagebefugnis 2 (Leitsatz und Griinde)

weitere Fundstellen
EBE/BGH 1998, BGH-Ls 109/98 (Leitsatz)

Diese Entscheidung wird zitiert von:
LM UWG 8 1 Nr 762 (6/1998), Kohler, Helmut (Anmerkung)

Verfahrensgang:
vorgehend OLG Koln 12. April 1995 6 U 171/94
vorgehend LG Kdln 14. Juni 1994 31 O 101/94

Tenor

Die Revision gegen das Urteil des 6. Zivilsenats des OberlandesgerichtgakdL2. April 1995 wird auf Kosten
des Klagers zuriickgewiesen.
Von Rechts wegen

Tatbestand

Der Beklagte versandte im August 1993 unter der Firma "H. - Handelsinfons\arlag Inhaber T. P." (im
folgenden: H.) an Gewerbetreibende mit Formularschreiben Angebote Uber dagligtder Empfanger in eine
"Handelsinformationsdatei”. Nach dem kleingedruckten Text dieser Angebli¢edsolVertrag durch Zahlung der
Eintragungskosten zustandekommen. Den Formularschreiben waren Ubervegisaimgsbeigefiigt, die teilweise
schon individuell ausgefllt waren.

Mit Schreiben vom 23. August 1993 mahnte der klagende Wettbewerbsverein, zu dessen Mitgietlerband
Deutscher Adrel3buchverleger gehort, den Beklagten ab. Zur Begriindung erkidaeeormularschreiben
vermittele den unzutreffenden Eindruck, es handele sich um eine Rechnung fur einenteiitegr Auftrag. Unter
dem 30. August 1993 gab der Beklagte die verlangte Unterlassungserklarungrakiefpdlichtete er sich unter
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sollte der Vertrag durch Zahlung der
Eintragungskosten zustandekommen. Den Formularschreiben waren Überweisungsscheine


Versprechen einer Vertragsstrafe, es zu unterlassen, aus bereits earSamdeiben mit dem vorbezeichneten, sicl
aus der Anlage der Unterlassungserklarung ergebenden Inhalt "gel&gtieiegen einzubehalten und/oder Rechte
herzuleiten, insbesondere Forderungen anzumahnen und/oder sonst beizutreiben znyscsfech die Adressat
nicht deutlich und unmif3verstandlich darauf hingewiesen sind, dal sie zur Zahlung mttichter sind.”

Ebenfalls unter dem 30. August 1993 versandte der Beklagte, nunmehr unter der FhiRegifer-Datenservice
Inhaber T. P.", an eine Vielzahl von Gewerbetreibenden erneut Formuldsscheit denen die Eintragung in ein
"WIRTSCHAFTSREGISTER" angeboten wurde. Auch diese Schreiben eathialinter der fettgedruckten
Uberschrift "Eintragungsofferte . Firmen-Eintragung" - im klebhgekten Text den Hinweis, das Angebot werde
durch Zahlung des angegebenen Betrages angenommen. Dieser "Einkagt@njsgenannte Betrag war durch
Anordnung und Einrahmung hervorgehoben. Ein vorbereitetes Uberweisungsformulaigefirgbe

Nach beiden Formularschreiben des Beklagten sollte sich der Eintragftregsgeweils um zwdlf Monate
verlangern, falls er nicht spatestens drei Monate vor Ablauf des Eintragitraysns gekuiindigt werde.

Bei Zahlung des angegebenen Betrages versandte dagi&ekumindest an einzelne Kunden Bestatigungssch

in denen er "fir den am ... <= Datum der Zahlung> erteilten Auftrag zur Ringgagemal Angebot vom ... <=
Datum des Anschreibens>" dankte und nunmehr die versprochenen Leistungen sgisés-Batenservice" kurz
darstellte.

Der Klager ist der Auffassung, beide Angebotsschreiben seien wethissvignig. Die Schreiben mit den
beigefiigten Uberweisungstragern vermittelten nach ihrer Gesamtaufngadén Eindruck einer Bestatigung oder
Rechnung. Der bereits ausgewiesene Betrag werde deshalb bei fliBbtigehtung als Rechnungssumme
angesehen und bezahlt. Die Mdglichkeit, daf} der Beklagte aus den auf diese Wanske gekommenen Vertrég
fortdauernd Nutzen ziehen kdnne, sei ein wettbewerbswidriger Stérungszustand, essitigeed misse.

Der Klager hat beantragt, den Beklagten zu verurteilen, die Empfangertssiohean - im Antrag wiedergegebenen -
Formularschreiben, soweit sie Zahlungen geleistet hatten, darauf hirewagag es sich lediglich um ein Angebot
und nicht um eine Rechnung mit entsprechender Zahlungsverpflichtung gehandelt habe.

Der Beklagte ist dem entgegengetreten. Er sei nicht zur Aufklarungigktet] weil seine Formularschreiben nicht
irrefihrend seien, und zudem alle Kunden, die auf sein Angebot hin gezahlt hatten, sein obersrwahn
Bestatigungsschreiben erhalten hatten. Der Beklagte hat weiter dideedeeVerjahrung erhoben.

Das Landgericht hat der Klage stattgegeben. Das Berufungsgeticli¢: idage abgewiese®@( G Koln WRP 199
652).

Mit seiner Revision beantragt der Klager, das landgerichtliche Urieilesherzustellen. Der Beklagte beantragt
Revision zurickzuweisen.

Entscheidungsgrinde

|. Das Berufungsgericht hat angenommen, dal3 der Beklagte durch die Versendengesden Formularschreiben
wettbewerbswidrig gehandelt habe, weil er es dabei systematisch alagalegt habe, durch Tauschung
Geschéftsabschlisse herbeizufiihren. Seine Anschreiben hatten allein bezwetldinguGestaltung, die einem
Rechnungsformular nachempfunden sei, vorzutauschen, es handele sich um eine Récbeueits bestellte
Leistungen. Die Hinweise auf eine "Eintragungsofferte” und der kleingktdr Zusatz "Wir bieten Ihnen die
Eintragung der Daten ..." traten nicht ir den fllichtigen Betrachter in den Hintergrund. Dies gelte um so m
in beiden Anschreiben auf Handelsregistereintragungen (z.B. "Wir lgestd@lie Neueintragung beim zustandigen
Amtsgericht, Abt. Handelsregister") Bezug genommen werde, die von den andeswmi&ewerbetreibenden
bereits veranlal3t worden seien.

Das Berufungsgericht hat gleichwohl den geltend gemachten Besesiaspguch als unbegriindet angesehen. Dic
Versendung der Formularschreiben habe zwar zu einem Stérungszustand gefuictt, dgm@efahr eines Irrtums
der Empféanger, es handele sich um eine Rechnung, nicht um ein bloRes Angebot. Aufgrunccbeszaitischen
Vertragsschlusses des Beklagten mit den einzelnen Kunden habe sich ab&udgsaistand gewandelt. Eine
Stérung kénne nur noch darin gesehen werden, dal3 der Kunde annehme, die Wirksamkeit des $&niagezu
beseitigen, obwohl - soweit Kunden nicht inzwischen rechtskraftig zur Zahlungeidemiorden seien - zumindest
in aller Regel ein Anfechtungsrecht (88 119, 123 BGB) oder Rucktrittsrecht (8§ 13 a ba&®@he. Einen Anspruch
auf Beseitigung dieser (Folge-)Stérung habe der Klager nach bisheegaisprechung nicht. Es sei auch nicht
gerechtfertigt, den Rechtsschutz in dieser Weise auszudehnen, weil dies dent@austgilen wirde, dafd auch
Vertrage wirksam seien, die durch wettbewerbswidriges Handeln im Sinne von 88 1 un@ 3udi&nde
gekommen seien. Andernfalls mifR3ten derartige Beseitigungsanspriche in deatiViebin Féallen irrefihrender
Werbung zuerkannt werden. Im tbrigen konnten die Vertragspartner unter demgeddbestanden durch einen
Unterlassungsanspruch, wie er in der Entscheidung des Bundesgerichtshofes varbéet. 193 (1 ZR 293/91,
BGHZ 123, 330 - Folgevertrage I) anerkannt worden sei, weitgehend geschitzhwe



Der Beseitigungsanspruch kdnne auch nicht aus der Unterlassungsverpfliclsti@ekidgten vom 30. August 1€
hergeleitet werden, weil diese keine Pflicht zur Aufklarung aller Kundgniindet habe.

Il. Die gegen diese Beurteilung gerichtete Revision des Klagelks leErgebnis ohne Erfolg.

1. Das Berufungsgericht hat zutreffend entschieden, dal3 der Klageantrag nichéawiegiraglichen Anspruch
gestutzt werden kann. Aus der Verpflichtungserklarung des Beklagier80. August 1993, die auf ein Unterlas
gerichtet ist, kann der Klager - entgegen der Ansicht der Revig®nen Anspruch auf das geforderte positive
die Aufklarung der Kunden, herleiten.

2. Die Klage kann auch nicht auf einen Beseitigungsanspruch gestutzhwerde

a) Der mit der Klage geltend gemachte Beseitigungsanspruch warrajiemlinachst begrindet.

(1) Der Klager ist als Wettbewerbsverein in entsprechender Anwendung des 8§ 13 A3 \AMG auch zur
Geltendmachung wettbewerbsrechtlicher Beseitigungsanspruche klagglgfudazu auch - zu einer friiheren
Fassung des § 13 UWG - BGH, Urt. v. 13.11.1953 - | ZR 79/52, GRUR 1954, 163Bisskeferungsvertrage; U

v. 22.12.1961 - | ZR 110/60, GRUR 1962, 315, 318 f. - Deutsche Miederwoche; GroBkomm.UWG/Erdmann, &
Rdn. 22; vgl. weiter - zu 8 13 Abs. 2 Nr. 2 UWG - Teplitzky, Wettbewerbsrechtliche AhgpriicAufl., Kap. 23
Rdn. 2 f.; Gloy/Gloy, Handbuch des Wettbewerbsrechts, 2. Aufl., 8 19 Rdn. 5; Baumbach/Hkgfermeh
Wettbewerbsrecht, 19. Aufl., § 13 UWG Rdn. 4). Die Klagebefugnis von Verbanden zur Fgrgewsarblicher
Interessen fur Beseitigungsanspriche ist allerdings in § 13 Abs. 2 UWG nidhicklish geregelt. Von den dort
allein genannten Unterlassungsansprichen unterstissath ein Beseitigungsanspruch dadurch, dal3 er nicht €
Unterbindung zukinftiger Verletzungshandlungen, sondern auf die Beseitigungoeiwakénden rechtswidrigen
Stérungszustands gerichtet ist (vgl. BGH, Urt. v. 23.2.1995 - | ZR 15/93, GRUR 1995, 424, 426 = WRP 1995,
Abnehmerverwarnung; Urt. v. 4.2.1993 - | ZR 319/90, WRP 1993, 396, 397 - Maschinenbeseitigungllldedenf
dann, wenn ein Wettbewerbsverein wie hier mit dem wettbewerbsrechtlichetigBegsanspruch Interessen der
Allgemeinheit wahrnimmt, ist jedoch die entsprechende Anwendung des § 13 Abs. 2 Nr. 2nd)@seacht, weil
Beseitigungsanspriche in der Zielrichtung vielfach mit den Unterlasmusmsichen gleichlaufen und ebenfalls der
Abwehr rechtswidriger wettbewerblicher Beeintrachtigungen diendndagu auch BGH, Urt. v. 23.2.1995 - | ZR
75/93, GRUR 1995, 427, 428 = WRP 1995, 493 - Schwarze Liste; Urt. v. 28.1.11BR71-09/75, GRUR 1977, 6
616 - Gebaudefassade; Gloy/Gloy aaO 8 21 Rdn. 13; Teplitzky aaO Kap. 22 Rdn. 9 ff.).

(2) Nach der rechtsfehlerfreien Beurteilung des BerufungsgerichtiehBeklagte bei der Gestaltung und
Versendung seiner Formularschreiben wettbewerbswidrig im Sinne der 88 1 und §éhattlelt (vgl. dazu weit
BGHZ 123, 330 - Folgevertrage I; BGH, Urt. v. 26.1.1995 - | ZR 39/93, GRUR 1995, 358 = WRP 1995, 389 -
Folgevertrage Il). Er hat es dabei - wie das Berufungsgericht $¢stigbat - systematisch darauf angelegt, dartbel
hinwegzutauschen, dal3 seine Formularschreiben nur Angebote enthieltstatt dessen den Eindruck zu erwe
es wurden bereits in Auftrag gegebene Leistungen in Rechnung gesteBeldagte hat es demgemal’ unterlasser
in seinen Formularschreiben die von ihm angebotenen Leistungen naher darzustelées als tblich war eine
Unterschrift des Kunden nicht zu einer ausdriicklichen Auftragsbestatigung,rsondeuf dem beigefligten
Uberweisungstrager vorgesehen.

(3) Das im Rahmen eines Gesamtplans auf systematische Tauschuegtandgethalten des Beklagten hat zeei
rechtswidrigen Stérungszustand gefihrt. Dieser Stérungszustand erschpftersgegen der Ansicht des
Berufungsgerichts - nicht in der Gefahr, dal3 die angeschriebenen Kunden aswung tber den wahren Inhalt
der Anschreiben erlagen. Der Bekla@pat durch sein Tauschungshandeln vielmehr plangemal eine Lage ge

in der er bei den Kunden, die er getauscht hatte, systematisch den von ihm bewirktbnrigamistand weiter
ausbeuten und - gegebenenfalls auch ohne weiteres aktives Tun - die Frichte musddsweidrigen
Tauschungshandlungen ziehen konnte.

Bei dieser Beurteilung kann offenbleiben, ob auch im Verhaltnis zu Kunden, die der biggtesicl duschung
unterlegen sind, Vertradge zustande gekommen sind, wie der Senat in seinemfiittecheidungen, die gleicha
Falle betrafen (BGHZ 123, 330, 334 - Folgevertrage |; BGH GRUR 1995, 358 Faf@evertrage 1), angenomn
hat (vgl. zu dieser Frage BGHZ 109, 171, 177 m.w.N.; BGH, Urt. v. 29.11.1994 - XI ZR 175/93, NJW 1995, 9=t
Fur die Annahme, dal® die Tauschung zu einem Stérungszustand gefiuihrt hat, gentgt genizhd{unden, die
nur aufgrund der Tauschung die in den Formularschreiben ausgewiesenen Betigig®aklagten gezahlt habe
der Folgezeit davon ausgehen muften, vertraglich gebunden zu sein.

Die Entstehung des Stérungszustands ist weiterhin unabh&ngig davon, ob ein Teil der Kwn@¢liee
Vertragsangebote des Beklagten annehimen wollte. Die Wettbewerlggwitldes auf TAuschung angelegten
Vorgehens liegt gerade darin, dal3 sich der Beklagte dadurch in die Lage Vyetsetas den mit seinen Schreiben
eingeleiteten Kundenbeziehungen Vorteile zu ziehen, ohne darauf Riicksicht zu nehmen,\¢érbiiedengen nur
durch Tauschung zustande gekommen sind. In gleicher Weise ist der Storungszuahktasuhon dann entfallen,
wenn ein Teil der getauschten Kunden in der Folgezeit die Tauschung erkannt hat.
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Das im Rahmen eines Gesamtplans auf systematische Täuschung angelegte Verhalten des Beklagten hat zu einem
rechtswidrigen Störungszustand geführt.
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Die Entstehung des Störungszustands ist weiterhin unabhängig davon, ob ein Teil der Kunden bewußt die
Vertragsangebote des Beklagten annehmen


Die Bestimmung in den Formularschreiben, daf3 sich die VertragslaufzBicheinhalten der Kiindigungsfrist
ohne weiteres verlangere, konnte es dem Beklagten zudem erleichtern, in dieseauesl fir Folgejahre
Forderungen zu stellen. Die Gefahr, dal3 die in den Formularschreiben vorgeseheneungafrdsten nicht
eingehalten wurden, war gerade bei denjenigen Kunden grol3, die nur deshalb die in dendebmibken
genannten Betrage an den Beklagten Giberwiesen haben, weil sie se@ileefchis Rechnung verstanden haben.
(4) Zur Beseitigung des Storungszustands war der mit der Klage géddtileweis notwedig. Es mag sein, daf3
verlangte Aufklarung nicht in allen Fallen ausreichend war, um zu verhindern, tdaBage Kunden
Erflllungsleistungen erbringen, sei es unter der Fortwirkung der Tauschueg jreeGlauben, dazu trotz der
Tauschung - insbesondere wegen Verstreichens der Anfechtungsfristiickiet zu sein. Der geforderte Hinweis
war aber jedenfalls geeignet, zur Beseitigung des Stérungszustands/esentlichen Beitrag zu leisten.

(5) Es war dem Beklagten auch nicht unzumutbar, den von ihm geschaffenen Stérungszustamntedurch e
aufklarenden Hinweis an alle Gewerbetreibenden, die auf seine Formuldrsehmé Zahlungen reagiert haben, zu
beseitigen. Da sein Vorgehen, das den Grund des Beseitigungsanspruchs bibdstu8té und systematische
Tauschung angelegt war, konnte ihm auch die im Klageantrag genannte Handlurangbwestden, auch wenn
diese geeignet war, ihn bloRzustellen.

Durch die geforderten Hinweise wére auch nicht in unzumutbarer Weise inggedgraehungen zwischen dem
Beklagten und Dritten eingegriffen worden. Dies gilt nicht nur fir die FHalleenen auf die Formularschreiben hin
Zahlungen nur unter dem Eindruck der Tauschung geleistet worden waren, sondern auanfgediEglle, in
denen die angeschriebenen Gewerbetreibenden den Vertragsschluf? wollten.ifcdedielyatur des auf Tauschung
angelegten Vorgehens des Beklagten und des von ihm geschaffenen Storungszlatamdist bekannt ist, wer \
den Empfangern seiner Formularschreiben im einzelneredbskchtigten Tauschung erlegen ist. Der Umstanc
die Beseitigung des Stérungszustands dementsprechend einen aufklarenden Hiailkeisutanden des Beklagten
erfordert hatte, ware zu seinen Lasten gegangen.

(6) Entgegen der Annahme des Berufungsgerichts wird der wettbewerbshecBithutz gegen irrefiihrende
Werbung nicht tberdehnt, wenn in Fallen der vorliegenden Art ein Beseitigungsanspruchreueikk Ein
Beseitigungsanspruch setzt das Bestehen eines rechtswidrigen Stostenyds voraus. Ein solcher war - wie
dargelegt unter den besonderen Voraussetzungen des vorliegenden Falles gegeben. Er fehtlisneinen b
einer irreflhrenden Werbung, die nicht wie hier entsprechend einem Gesamt@gstanfatische Tauschung und
spatere Fruchtziehung unter Ausnutzung der Tauschung angelegt ist. Einveditinechtlicher Anspruch auf
Beseitigung von Fehlvorstellungen, die durch eine irrefihrende Werbung hewfenge@orden sind, besteht
grundsatzlich nicht, weil die Fehlvorstellungen als solche nur Folge des wetibesekigen Handelns, nicht selbst
ein rechtswidriger Stérungszustand sind.

(7) Die Geltendmachung eines wettbewerbsrechtlichen Beseitigungsamsgurch einen Wettbewerbsverein setzt
in entsprechender Anwendung des 8§ 13 Abs. 2 Nr. 2 UWG voraus, dal3 das Fortbestehen dégendassei
Storungszustands eine wesentliche Beeintrachtigung des Wettbewerl§gghareplitzky aaO Kap. 23 Rdn. 3).
Auch diese Voraussetzung war hier gegeben. Der Stérungszustand war dakiemcizgjehnet, daf? die Gefahr der
Ausnutzung von Kundenbeziehungen bestand, die bewul3t und systematisch durch Tauschufengesuoterf
waren und die unter bewul3ter Ausnutzung der Tauschung abgewickelt werden sollten. Aistamdgs, die sich ¢
einem solchen Handeln ergeben, sind aber ebenso wie Wettbewerbshandlungen, diditsellenesetzen, stets
geeignet, den Wettbewerb auf dem einschlagigen Markt wesentlich zu beeigéra¢hgl. BGH GRUR 1995, 358,
360 - Folgevertrage II).

b) Der Beseitigungsanspruch ist jedoch in der Folgezeit unbegriindet geworde

Auch der Beseitigungsanspruch steht unter dem Gebot der Wahrung des Grundsateelsaltnismaliigkeit. Der
Anspruch setzt deshalb nicht nur voraus, dal’ der Stérungszustand fortbesteht, sondern daf3Besdagging di
erstrebte MalRnahme (noch) geboten ist, also eine weniger einschneidende MaRin&torerzysabwehr nicht
ausreicht (vgl. BGH GRUR 1995, 424, 428bnehmerverwarnung, m.w.N.). Unter den besonderen Umstand
vorliegenden Falles kann danach der mit der Klage geltend gemachte Bagstigspruch nicht mehr zuerkannt
werden.

(1) Dabei ist zun&chst zu berticksichtigen, dald der Beklagte auch unter dessétrang, dald von einem wirksa
Vertragsschluld mit getduschten Kunden ausgegangen wird (vgl. dazu oberfll))2schon kraft Gesetzes
verpflichtet war, die Geltendmachung von Forderungen gegenuber seinen durch diefschreiben gewonnenen
Kunden zu unterlassen, solange er nicht sicherstellen konnte, dal3 diese Forderungetendadrnuiortwirkenden
Eindruck der Irrefihrung erfillt werden (vgl. BGHZ 123, 330 - Folgevertragé&H BRUR 1995, 358 -
Folgevertrage 1l). Der Klager war zudem nicht gehindert, einen entsprechenelassungstitel gegen den
Beklagten zu erwirken.
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Ein
Beseitigungsanspruch setzt das Bestehen eines rechtswidrigen Störungszustands voraus.


(2) Im konkreten Fall treten entscheidend weitere Umstande hinzu, welchsanggzusammen mit dem bereits
genannten Gesichtspunkt, der Zuerkennung des beantragten Beseitigunigbariapbesondere deshalb
entgegenstehen, weil sie seine Durchsetzung als unverhaltnismalerensdassen:

So hat bereits die strafbewehrte Unterlassungserklarung des Beklagte80. August 1993 den Stérungszustand
hinsichtlich der Empfanger des unter der Firma H. versandten Formulaectsr@reitgehend beseitigt.

Dazu kommt, dal3 das von dem Beklagten zumindest an einzelne Kunden gesandte Bestitigibegsbei
manchen der getauschten Kunden zu einer Aufklarung tber die Sachlage gefuhrt haben kann.

Weiter ist davon auszugehen, dal3 unter den Umsténden des vorliegenden Falles autetlderf Bes zu dem flr
die Entscheidung maf3geblichen Zeitpunkt in entscheidender Weise dazu beigetradjerGefahr weiterer
Beeintrachtigungen des lauteren Wettbewerbs zu vermindern. Gewerbetretherdz Tauschung durch den
Beklagten erlegen waren, hatten in dieser Zeit zumindest im Wege desushsspon Kindigungen die
Maglichkeit, ihre Beziehungen zu dem Beklagten zu l6sen. Auch aus diesem Grund airdiesnp¢nigen
Gewerbetreibenden, die im maf3geblichen Zeitpunkt noch Kundenbeziehungen zu deggteBekiterhalten haben,
die auf seine Anschreiben zuriickgingen, der Anteil derjenigen eher gewadhseiesgamals - aus welchen
Grunden auch immer - solche Beziehungen tatsachlich gewollt haben.

[ll. Die Revision des Klagers war danach zuriickzuweisen.

Die Kostenentscheidung folgt aus § 97 Abs. 1 ZPO.



